AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL

DES STADTRATES VON OLTEN

vom 10. März 2003
Akten-Nr.
54/5

  Prot.-Nr. 58

Segelflugfeld Olten, Pistenverschiebung um 205 m nach Westen/Plangenehmigungsgesuch, Koordinationsprotokoll Sachplan Infrastruktur Luftfahrt/Stellungnahme

1. Ausgangslage

Das Flugfeld Olten ist seit 1966 in Betrieb und seit 1984 nur noch für Segelflugzeuge zugelassen. Die dazu notwendige Betriebsbewilligung wurde vom Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) am 1. Februar 1984 erteilt. Das Flugfeld liegt in der Gheidebene entlang des Gheidweges und grenzt direkt an das Planungsgebiet von Olten SüdWest. Die vom Flugfeld betroffene Landfläche ist im Kantonalen Richtplan dem Landwirtschaftsgebiet zugeteilt und befindet sich grösstenteils in der Grundwasserschutzzone zwei.

Im Zusammenhang mit den im Interesse der Stadt Olten stehenden Entwicklungsfragen im Gebiet Olten SüdWest wurde bald einmal klar, dass die Möglichkeit geschaffen werden muss, das Flugfeld auf dem Gemeindegebiet der Stadt Olten soweit als möglich nach Westen zu verschieben. Dies einerseits zu Gunsten der zukünftigen Landschaftsgestaltung sowie Überbauungsmöglichkeit im Planungsgebiet Olten SüdWest und anderseits um die Existenz der Segelfluggruppe Olten nicht in Frage stellen zu müssen. Im Zusammenhang mit der Öffentlichen Auflage des Entwurfs zum Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (18. Januar 1999 bis 26. Februar 1999) hat der Stadtrat deshalb mit Schreiben vom 18. März 1999 vom BAZL die Möglichkeit einer Flugfeldverschiebung nach Westen gefordert. Dies mit Unterstützung der damaligen Bau- und Planungskommissionen.

Im Rahmen der noch nicht in Rechtskraft getretenen Ortsplanungsrevision der Stadt Olten ist die Flugfeldverschiebung im Gesamtplan und den neuen Zonenvorschriften bereits berücksichtigt worden. Die entsprechende Planauflage erfolgte vom 2. September 2002 bis 1. Oktober 2002. In den «Änderungen zum Schutzonenplan Grundwasserschutzone Gheid» der Stadt Olten und der Gemeinde Wangen bei Olten (RRB Nr. 500 / 12. März 2002) ist die Flugfeldverschiebung ebenfalls bereits berücksichtigt worden.

Nachdem die Bau- und Planungskommission der Gemeinde Wangen bei Olten am 13. August 2002 einstimmig das Vorhaben unterstützt hat und weil bezüglich der Flugfeldverschiebung respektive Flugfeldverlängerung während der Planauflage der Ortsplanungsrevision der Stadt Olten keine Einsprachen eingereicht worden sind, vervollständigte die Segelfluggruppe Olten in Zusammenarbeit mit der Baudirektion I und II die entsprechenden Grundlagen und Pläne. Das Dossier wurde am 20. Dezember 2002 dem BAZL als Gesuch für die Flugfeldverschiebung eingereicht. 

2. Planauflage

Mit Schreiben vom 10. Januar 2003 beauftragte das BAZL das Kantonale Raumplanungsamt, das Projekt vom 24. Januar 2003 bis 24. Februar 2003 in Olten und Wangen bei Olten öffentlich auflegen zu lassen. Gleichzeitig wurden die beiden Gemeinden und der Kanton gebeten, ihre Stellungnahme wenn möglich bis zum 10. März 2003 dem BAZL einzureichen. 

Die Planauflage hat termingerecht stattgefunden, allfällige Einsprachen sind direkt beim BAZL eingereicht worden. Die Baukommission wurde am 10. Februar 2003 über die Planauflage orientiert.

3. Planinhalt

Das aufgelegte Plandossier für die Verschiebung des Flugfeldes gibt insbesondere Auskunft über den neuen behördenverbindlichen Flugplatzperimeter mit der Graspistenanlage, den Flugplatzgebäuden und den Abstellflächen, über die notwendigen baulichen Veränderungen und notwendigen Ergänzungsmassnahmen sowie deren Finanzierungen und über die Abstimmung mit der Raumplanung und den Zonenplänen. Zu dem wird der Nachweis erbracht, dass die betroffenen Grundeigentümer mit der Flugfeldverschiebung einverstanden sind. Für den Flugbetrieb verändert sich lediglich die Anflugsschneise.

Das heutige Flugfeld soll vorderhand um 205 m nach Westen direkt bis zur Gemeindegrenze zu Wangen verlängert und zum gegebenen Zeitpunkt zwecks landschaftlicher Anpassung (Absenkung des Geländes) im Gebiet Olten SüdWest am östlich gelegenen Ende entsprechend gekürzt werden. Um einen hindernisfreien Anflug der Segelflugzeuge im neuen Flugfeldbereich zu gewährleisten, müssen in diesem Bereich entlang des Kreuzbaches / Gheidbaches auf den Gemeindegebieten von Wangen bei Olten und der Stadt Olten in der bestehenden Hecke die hochgewachsenen Bäume entfernt werden. Danach ist die ursprüngliche Uferbestockung als ökologisch wertvolle Naturhecke mit entsprechender Höhenbegrenzung wieder herzustellen. Zu dem müssen auf dem Gemeindegebiet Wangen bei Olten eine Telefon- und eine Niederspannungsleitung in den Boden verlegt werden. 

Im Hinblick auf die Realisierungsabsichten des Projektes Olten SüdWest und auf der Basis entsprechender Offerten hat die AG Hunziker & Cie, Zementweg 1, 5303 Würenlingen, der Segelfluggruppe schriftlich zugesichert, die Kosten der Flugfeldverlegung von maximal Fr. 90'000.00 zu übernehmen. Der Stadt fallen somit für die Verschiebung des Flugfeldes keine Kosten an. In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass die Segelfluggruppe mit der Baudirektion ll eine Vereinbarung über die Pflege des Ufergehölzes Kreuzbach / Gheidbach im Bereich der Segelflugpiste unterzeichnen wird, und zwar sobald die Pläne in Rechtskraft getreten sind. Dabei soll der Segelfluggruppe auch die Verantwortung für die Kontrollen der Heckenmindesthöhen übertragen werden.

4. Koordinationsprotokoll Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL)

Die Plangenehmigung für das Projekt der Flugplatzverschiebung kann nur unter der Voraussetzung erteilt werden, dass das Projekt den Zielen und Vorgaben des Sachplans Infrastruktur Luftfahrt (SIL) entspricht und die Anforderungen der Raumplanung, des Um-welt-, Natur- und Heimatschutzes erfüllt sind. Die Ergebnisse der entsprechenden raumplanerischen Abstimmungen werden im SIL-Koordinationsprotokoll festgehalten, dessen Entwurf das BAZL der Stadt Olten mit Schreiben vom 5. Februar 2003 mit der Aufforderung zur Stellungnahme bis zum 10. März 2003 zugestellt hat. Dabei weist das BAZL darauf hin, dass aufgrund der bestehenden Grundlagen die Plangenehmigung erteilt werden kann. Wesentlich für die Stadt Olten ist vor allem, dass die Verschiebung des Flugfeldes für die im Wettbewerb Olten SüdWest mit den ersten drei Preisen ausgezeichneten Entwicklungs- und Überbauungskonzepte bezüglich Lage und Höhe der zukünftigen Bauten keinen Einfluss hat. 

Beschluss:
1. Der Stadtrat beantragt dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) die im Rahmen der Planauflage vom 24. Januar 2003 bis 24. Februar 2003 aufgezeigte Verschiebung des Segelflugfeldes von 205 m nach Westen zu genehmigen. 

2. Der Stadtrat erachtet den Entwurf des SIL-Koordinationsprotokolls, Version 1, 14. Januar 2003, als richtig, es sind keine Bemerkungen anzubringen.

3. Dieser Beschluss ist dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) mitzuteilen.

4. Die Baudirektion l wird mit dem Vollzug beauftragt.

Mitteilung an:

Baudirektion I, Hochbau und Planung/Herrn Pietro Prina (4)

Baudirektion II, Tiefbau, Umwelt und Entsorgung/Herrn Peter Haus (4)

Kanzleiakten

Verteilt am:

